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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

trotz der Coronakrise steht die Regie-
rungsarbeit nicht still. Die Experten-
kommission des BMJV hat einen Ent-
wurf zur Neuregelung des Personen-
gesellschaftsrechts vorgelegt. Wann 
mit einer finalen Umsetzung zu rech-
nen ist, bleibt abzuwarten. Laut Koali-
tionsvertrag soll die Umsetzung noch 
in dieser Legislaturperiode erfolgen. 
Wir haben für Sie die wichtigsten Än-
derungen zusammengestellt: 
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I. Reform der GbR 
Im Jahr 2001 hat der Bundesgerichts-
hof in einer vielbeachteten Entschei-
dung die Rechtsfähigkeit der GbR 
höchstrichterlich anerkannt und damit 
eine Reihe von Rechtsprechungs- und 
Gesetzesänderungen in die Wege ge-
leitet.  Durch den Gesetzesentwurf der 
Expertenkommission zur Modernisie-
rung des Personengesellschaftsrechts 
bemüht sich der Gesetzgeber nun um 
eine umfassende Anpassung an die 
Rechtswirklichkeit. 

a. Außen-, Innen- und eGbR 
Im BGB soll künftig zwischen drei ver-
schiedenen Ausgestaltungen der GbR 
differenziert werden: der nicht-
rechtsfähigen „InnenGbR“, der rechts-
fähigen „AußenGbR“ und einer neu 
geschaffenen „eGbR“. 

Als Leitbild orientiert sich der Gesetz-
geber an der AußenGbR. Die Innen-
GbR bleibt weiterhin nur rudimentär 
geregelt. Zusätzlich hierzu schafft er 
die eGbR, die in das Gesellschaftsre-
gister eingetragene GbR. 

Rechtsfähigkeit erlangt die GbR hier-
bei durch den Willen der Gesellschaf-
ter am Rechtsverkehr teilnehmen zu 
wollen. Rechtsfähigkeit bedeutet, dass 
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die Gesellschaft selbst Trägerin von 
Rechten und Pflichten sein kann, d.h. 
sie kann zum Beispiel Verträge im ei-
genen Namen abschließen. Hierdurch 
übernimmt der Gesetzgeber im We-
sentlichen die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 
2001 und wendet sich gleichzeitig von 
dem bisherigen Leitbild der nicht 
rechtsfähigen GbR ab. 

Die umfassende Kodifizierung könnte 
allerdings zu einer Einschränkung der 
Gestaltungsfreiheit der Gesellschafts-
verträge führen. 

Unverändert bleiben die Regelungen 
zur Geschäftsführung und Vertretung 
der GbR. Bereits bekannte Haftungs-
regelungen werden in das BGB auf-
genommen. Zu Änderungen der 
Rechtslage kommt es hierdurch vo-
raussichtlich nicht. Auch hält der Ge-
setzgeber an dem Model einer ge-
samtschuldnerischen Haftung der Ge-
sellschafter für die Verbindlichkeiten 
der GbR gegenüber den Gesell-
schaftsgläubigern fest. 

b. Einführung eines Gesell-
schaftsregisters 

 
Im Zuge des Reformvorhabens beab-
sichtigt der Gesetzgeber, ein Gesell-
schaftsregister zu schaffen. Dieses 
wäre ähnlich dem bereits bestehen-
den Handelsregister ausgestaltet. 
Auch die hierin enthaltenen Angaben 
orientieren sich an den Vorgaben des 

Handelsregisters. So sollen insbeson-
dere der Namen Gesellschaft, eine 
Gesellschafterliste, sowie die Vertre-
tungsbefugnisse abrufbar sein. Das 
Gesellschaftsregister wird öffentlichen 
Glauben genießen, d.h. die Richtigkeit 
der Registerlage wird ähnlich dem 
Handelsregister geschützt. 

Eingetragene Gesellschaften des bür-
gerlichen Rechts müssen fortwährend 
die Bezeichnung „eGbR“ tragen. Hier-
durch soll die Transparenz im Rechts-
verkehr gesteigert werden. Eine Ein-
tragung ist nicht verpflichtend, bringt 
allerdings einige Vorteile mit sich: so 
würde die eGbR umwandlungsfähig 
und kann im eigenen Namen Grund-
stücke erwerben. Zudem steht diesen 
Gesellschaften die freie Wahl eines 
Satzungssitzes zu, der vom Verwal-
tungssitz abweichen kann.  

Die Rechtsfähigkeit der GbR hängt 
aber nicht von der Eintragung in das 
Gesellschaftsregister ab.  

 
 

II. Beschlussmängelrecht 
Der Gesetzgeber kodifiziert auch 
erstmalig ein Beschlussmängelrecht 
für Personengesellschaften. Hierdurch 
versucht der Gesetzgeber, lähmende 
Schwebezustände aufgrund unklarer 
Rechtslage zu vermeiden. Eine ge-
richtliche Klärung kann so schnell zu 
Rechtsklarheit führen. 
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Inhaltlich orientiert sich das Be-
schlussmängelrecht an der bereits aus 
dem Aktiengesetz bekannten Diffe-
renzierung zwischen nichtigen und an-
fechtbaren Gesellschafterbeschlüs-
sen. Durchgesetzt werden kann die 
Nichtigkeit bzw. die Anfechtung eines 
Gesellschafterbeschlusses mittels Er-
hebung einer Nichtigkeits- oder An-
fechtungsklage beim zuständigen 
Landgericht. Die Klage ist gegen die 
Gesellschaft zu richten und binnen 
drei Monaten zu erheben. 

Nichtig ist ein Beschluss, wenn er ge-
gen eine nicht verzichtbare Rechts-
vorschrift verstößt oder im Rahmen 
einer Anfechtungsklage durch Urteil 
rechtskräftig für nichtig erklärt wurde. 
Anfechtbar ist hingegen ein Be-
schluss, wenn er gegen das Gesetz 
oder den Gesellschaftsvertrag ver-
stößt. 

 

III. Umwandlungsfähigkeit 
Durch Änderung des Umwandlungs-
gesetzes wird die eGbR umwand-
lungsfähig. Hierdurch wird die GbR an 
die anderen Personenhandelsgesell-
schaften angeglichen, die bereits nach 
jetziger Gesetzeslage umwandlungs-
fähig sind. Der Gesetzgeber geht mit 
dieser Angleichung den sich aus der 
Anerkennung der Rechtsfähigkeit der 
AußenGbR ergebenden nächsten lo-
gischen Schritt und öffnet das Um-
wandlungsrecht entsprechend. Dies 

schafft insbesondere die Möglichkeit 
eines Formwechsels einer GbR zu ei-
ner Kapitalgesellschaft, z.B. zu einer 
GmbH. 

 

IV. Öffnung der Personenhan-
delsgesellschaften für Frei-
berufler 

 
Die Expertenkommission schlägt auch 
die Öffnung der Personenhandelsge-
sellschaften für Freiberufler vor. Vo-
raussetzung hierfür wäre, dass das 
jeweilig anwendbare Berufsrecht dies 
zulässt. Dies erweitert die Wahlfreiheit 
der Gesellschaftsform für Freiberufler 
erheblich. So erscheint es denkbar, 
dass zukünftig eine generelle Haf-
tungsbeschränkung auf das Vermö-
gen der Gesellschaft durch Verwen-
dung der Rechtsform der „GmbH & 
Co. KG“ möglich wäre. Dies würde 
das wirtschaftliche und berufliche Ri-
siko für Freiberufler maßgeblich redu-
zieren. 

Ob und für welche Berufsgruppen die-
se Rechtsformwahl dann final zugäng-
lich sein wird, bleibt allerdings aktuell 
noch offen. 

 

V.  Praxistipp 
Ob dieses Gesetzesvorhaben in die-
ser Form umgesetzt wird, bleibt abzu-
warten. Diese Änderungen könnten 
aber weitreichende Folgen für das ge-
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samte Personengesellschaftsrecht 
nach sich ziehen. Hierdurch würden 
eine Reihe von gesellschaftsrechtli-
chen Gestaltungsmöglichkeiten für Sie 
entstehen, die einige Vorteile mit sich 
bringen. 

 

 

 

 

 

Gerne beraten wir Sie und Ihr Unter-
nehmen bei hierzu auftauchenden 
Fragen, um für Ihr Unternehmen die 
bestmögliche Gestaltungsmöglichkeit 
zu wählen. 

 
Mit besten Grüßen aus Heidelberg 
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